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Stellung eines Prüfungsreglementes und eventuell eines Studienplanes

einzuberufen.

Art. 33 der Bundesverfassung lautet: „Den Kantonen bleibt
es anheimgestellt, die Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten
von einem Ausweise der Befähigung abhängig zu machen.

Auf dem Wege der Bundesgesetzgebung ist dafür zu sorgen,
daß derartige Ausweise für die ganze Eidgenossenschaft gültig
erworben werden können."

Das eidg. Departement des Innern hat die Einladungen zur
Kommissionssitzung auf Montag den 30. Mai ergehen lassen. In
der mir zugegangenen Einladung ist die Zusammensetzung der
Kommission nicht zu ersehen. St.

Kleinere Mitteilungen.

Vermessungen für die Kraftwerke in Uri und Tessin.

Die Terrainaufnahmen für die Kraftwerke der Bundesbahnen

in den Kantonen Uri und Tessin wurden von der Generaldirektion
der S. B. B. für die Nordseite an unsern Kollegen Massard in
Pruntrut, für die Südseite an Ingenieur Kürsteiner in St. Gallen

vergeben. Über den Umfang und die Schwierigkeit der Arbeiten
scheinen die Vorstellungen und Ansichten sehr weit auseinander

gegangen zu sein, denn nur dadurch läßt es sich erklären, daß
sich Minimal- und Maximalangebot in beiden Sektionen sehr
annähernd wie 1 : 3 verhielten. Die Vergebung erfolgte denn auch

nicht auf Grundlage des billigsten Angebotes.

Forstvermessungen.
Nach dem Jahresbericht des eidg. Departement des Innern,

Abteilung Forstwesen, erhielten im Jahre 1909 die Genehmigung
7 Forsttriangulationen IV. Ordnung in den Kantonen Freiburg,
Appenzell A.-Rh.. Aargau und Thurgau mit 234 Punkten und
einer Bundessubvention von Fr. 5975. —. Die geprüften und zur
Genehmigung empfohlenen Vermessungen öffentlicher Waldungen
betreffen eine Fläche von 2425 ha. Das Waldareal der Schweiz

belief sich Ende 1909 auf 898.800 ha.
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